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Abteilung X, Einfiuhrung des
projektorientierten Studiums (POST)

Dar Schweizerische Schulrat hat in seiner Sitzung vom
20. Mai 1976 folgenden Beschluss gefasst:

*Fur die Abteilung flir Naturwissenschaften wird
ein Spezialstudienplan flr das projektorientierte
Studium (POST) gemiiss Beilage srlassen.”

Eswird verfiligt:
1. Yormerknahme am Protokoll.
2. Mittetlung (Je unter Beilage eines Exemplars des Spezial-
studienplans) an den Vorstand der Abteilung X (fir sich und zuhanden

der Fachreferenten), das Rektorat {2) und Herrn Prof. Dr. R. Bach.

EIDG. TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH,
Im Auftrag des Prdsidenten:

1 Beilage ervw,
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Abteilung X, Einfiuhrung des projektorientierten Studiums {POST)

Auf den Antrag des Priigidialausschusses wird

beschlosgen ¢

1. Fiir die Abteilung fur Naturwissenschaften wird ein Spezial-
studienplan fiir das projektorientierte Studium (POST) gemiss

Beilage erlasgen.

2. Mitteilung an den Priisidenten der ETHZ zum Vollzug.

Fir die Richtiglkeit:

Der Sekretdr des Schweiz. Schulrates

N
Iu@bﬁ

Beilage:
Spezialstudienplan
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Spezialstudienplan

flr das projektorientierte Studium {rposT)
an der Abteilung fiir Naturwissenschaften
der ETHZ

(vom 20. Mai 1976)

Der Schweizerische Schulrat,
gestiitzt auf Artikel 1lo8 Absatz 2 Buchstabe a des Reglementes
fir die Eidgentdssische Technische Hochschule Ziirich (ETHZ) vom 16,

Aoril 1924 (1

vercrdnet :

1 Begriff des projektorientierten Situdiums

Das projektorientierte Studium (POST) stellt einen alternativen
Studiengang an der Abteilung fir Haturwissenschaften der ETHZ dar,
fur den sich Studierende der oberen Semestfer anstelle des Normal-
studienplanes ihrer Haupt- bzw, Teilstudienrichtung entscheiden

kinnen.

2 Zulassungsvoraussetzung

Zum projektorientierten Studium wird zupelascer, wer die 2, Vor-
diplomprufung der Abteilung fur Naturwissenschaficr bestanden hai.
Demperiing kann dus POST fur Studierende der Hauntotudienrichiung A
frunesrtens in 5., fur Studierende der Hauptstudicnrichtungen B uné ©

friihestens im 6, Senester haqinnen,
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%  Projektgruppen

Diejenigen Studierenden, welche gemeinsam ein Projekt bearbeiten,
bilden zusammen mit den auf ihren Vorschlag von der Abteilungskon-
Terenz als Referent und Horreferent bestimmten Dozenten sowie den

das Projekt begleitenden Assistenten eine Projektgruppe.
Jeder Projekigruppe sind die folgenden Aufgaben itbertragen:

a) sie formuliert das von den Studierenden zu bearbeitende
wiagsenschaftliche Forschungsthema als Projekt urnd unter-
breitet es dem Abteilungsvorstand zur Genehmipung;

b) sie entscheidet daruber, ob die Praktika, Vollpraktika
und Seminorien pemiss Normalstudienplan oder am Projekt
orientiert durchgefuhrt werden und bestimmt im zweiten
Fall iber die Lehrinhalte dieser Lehrveransialtungens

¢) sie bestimmt Arbeitsweise und Arbeitseinteilung sowile
die theoretischen Ansiitze der Problenltsung des Projekts;

d) sie beantragt den Beizug von 3achverstandigen innerhalb
und ausserhalb der Hochschule sowie von externen Dozentens

e) sie beantragt der Abteilungskonferenz die Ficher der
theoretischen Prifung;

£) sie erstellt zuhanden des Abteilungsrates und der Ab-
teilungskonferenz mindestens jedes Semester einen 2wischen-
bericht lber die gemachten Erfahrungen und Resultate.
Die Projektgruppe fidllt ihre Entscheidungen mit Stimmenmehrheit
aller ikrer Mitglieder. Jedes in Minderheit verbliebene Mitglied
kann gegen Entscheide der Projektgruppe innert %o Tagen an den

Abteilungsrat X appellieren.,

4 Lehrveranstaltungen

Jeder POST-Studierende hat die im Normalstudienplan seiner Aus-
bildungsrichtung obligatorisch vorgeschriebenen Vorlesungen {in
den Ficherkombinationen pemiss Wegleitung der Abteilung X) zu be-
legen. Jode Projextsrunrte entscheidet daritber, ob die im Normal-

stud. enplan vorgcachr! ohonen Praktice, Vollpra'itika und Seminarien



geneinsan mit den librigen Studierenden der jeweiligen Ausbildungs-
richtung oder, sofern die erforderlichen Laboratoriums—- bzw. Prak-
rikxumseinrichtungen zur Verfigung stehen, in zeitlich gleichem Um~

fange am Projekt orientiert durchpefilhrt werden.

5 Aufgaben von Abteilungsorganen im Rahmen des POST

Der Abteilungsvorstand genehmigt die ihm von den Projektgruppen un-
terbreiteten Projektvorschliige. Er kann diese Genehmigung verweigern,
vwenn Forschunpgsthema, Arbeitsziel oder Arbeitsweise keinen Abschluss
erwarten lassen, der demjenigen der ilbrigen Studierenden der Ab-

teilung X entspricht,

Die Abteilungskonferenz bestimmt auf Vorschlag der Projektpgruppen
die Referenten und Korreferenten und setzt die Ficher der theore-

tischen Priifung flir jeden Kandidaten der Schlussdiplompriifung fest.

Die Notenkonferenz entscheidet liber die Beurteilung des individu-
ellen Anteils jedes Studierenden an der Diplomarbeit nach Anhbren
der Projcktoruppe und pestiitzt auf die Beurteilungsvorschlige von

Referent und Korreferent.

Der AuLteiliungsrat verfolet, gestiitzt auf die Uemesterberichte der
Projekturioren, Durchfithrung und Entwicklung des projektorien-
tigrten Studiums und beantragt dem Schulrat Aenderungen dieses

Spezialetulienplanes oder der Priifungsvorschriften.

6 Inkrafitreten und Dauer

Diescr Spezialstudienplan tritt auf Beginn des Wintersemesters

1976/77 in Kraft.

Er gilt bis Ende des Sommersemesters 1979.



	Text6: ETH-Bibliothek, Archive, Abl. 2002/11, Reg.nr. 40-1000.4 (1976), Beschluss des Schulrates über die Einführung des  projektorientierten Studiums  (POST) an der Abteilung X vom 20. Mai 1976. 


